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Software-Lizenzvertrag für Einzellizenz-Anwender von Sage Softwareprodukten  

Geschäftsbereich Kleine Unternehmen | Stand 07 2019 

Diese Lizenzbedingungen gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sage GmbH. Diese 
Lizenzbedingungen der Sage GmbH werden durch Vornahme der Produktaktivierung (im Rahmen des Aktualitäts-
Services) und / oder Anwender-Registrierung (auch durch Beauftragte) akzeptiert. Sollten Sie den nachfolgenden 
Bestimmungen nicht zustimmen, so unterlassen Sie bitte die Produktaktivierung und / oder die Anwender-
Registrierung. 

1 Vertragsgegenstand 

1.1 Sage räumt dem Anwender das nicht ausschließliche Recht ein, die erworbene Software zu den Bedingungen 
dieses Lizenzvertrages in der Bundesrepublik Deutschland zu nutzen; im Übrigen verbleiben alle Rechte an 
der Software und der Dokumentation bei Sage und deren Lizenzgebern. 

2 Nutzungs- und Verwertungsrechte des Anwenders 

2.1 Named User 

2.1.1 Dem Anwender wird durch diese Vereinbarung das Recht eingeräumt, bestimmten natürlichen Personen 
Nutzungsrechte an der Software bis zu der in der Vereinbarung vorgesehenen Anzahl von Named Usern 
zuzuweisen und die Software für den Anwender durch die Benutzer nutzen zu lassen. Ein Named User 
bezeichnet eine natürliche Person die vom Endkunden auf unbeschränkte Zeit als Nutzer eines Produktes 
bestimmt wird und die mittels verschiedenen Endgeräte auf eine Software zugreift bzw. diese verwendet. 
Die Zuweisung von Named Usern erfolgt nach Bestimmung durch Sage: 

• in der Software durch die Eintragung des Named Users in der Benutzerverwaltung und die Zuweisung 
des Nutzungsrechts/der Lizenz; oder 

• durch die Mitteilung des Namens des Named Users, der Zuweisung des Nutzungsrechts an einen Named 
User und des Datums der Zuweisung an Sage; oder 

• durch die Aufzeichnung des Namens des Named Users, der Zuweisung des Nutzungsrechts an einen 
Named User und des Datums der Zuweisung in einer vom Anwender geführten und bei jeder Änderung 
unterzeichneten Liste; oder 

• gemäß der von Sage in der Dokumentation der Software vorgegebenen Art und Weise 

2.1.2 Sage ist vorbehalten, die Zuweisung zu überprüfen und hierzu die vom Anwender vorgehaltene elektronische 
und schriftliche Dokumentation zur Zuweisung von Nutzungsrechten einzusehen und zu überprüfen. 

2.1.3 Die Named User dürfen die Software auf einer beliebigen Anzahl an Endgeräten (PC, Tablett-PC, 
Mobiltelefon) benutzen, jedoch darf die Nutzung zu jedem Zeitpunkt nur mittels eines einzigen Endgeräts 
gleicher Art durch dieselbe natürliche Person erfolgen. Eine über den vereinbarten Umfang hinausgehende 
zeitgleiche Nutzung der Software oder automatisierte Nutzung der Software, insbesondere eine 
automatisierte Nutzung durch mehrere natürlicher Personen unter Einsatz einer Technologie zum 
Zusammenführen der Eingaben mehrere Datenquellen (Eingaben von Personen und Geräten) zur Nutzung 
eines nur einem Named User zugewiesenen Nutzungsrechts, ist unzulässig. 

2.1.4 Der Anwender darf die Zuweisung ändern, wenn der Anwender die Nutzung der Software durch den bisherigen 
Named User dauerhaft und auf unbestimmte Zeit (d.h. ohne Absicht der erneuten Zuweisung) aufgibt und 
durch einen neuen Named User ersetzt.  

2.1.5 Der Anwender ist im Falle der Änderung der Zuweisung verpflichtet, den Zugang des ehemaligen Named 
Users zur Software sicher zu sperren. 

2.2 Dem Anwender kann das Recht eingeräumt werden, Nutzungsrechte bestimmten Geräten (z.B. PC, Server, 
Tablett-PC, Mobiltelefon) (im Folgenden: Gerät) bis zu der in der Vereinbarung vorgesehenen Anzahl 
zuzuordnen, die von einer unbeschränkten Anzahl an natürlichen Personen  genutzt werden dürfen („Device-
CAL“). Die Definition von Gerät und weitere Nutzungsbedingungen werden individuell pro Fall im 
Einzelvertrag, bzw. Bestellung, festgelegt.  

2.3 Eine Nutzung ist nur mit der zugehörigen von Sage entwickelten Client-Software erlaubt. Ein Named User 
kann an einem Arbeitsplatz die Client-Software von Sage und weitere Dritt-Software-Produkte verwenden, 
mittels derer der Named User die lizenzierte Software mit Daten versorgt oder die Ausführung der in der 
vorliegend lizenzierten Software vorgesehenen Funktionen steuert. Der Umfang der Nutzung der lizenzierten 
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Software durch den Named User darf in diesem Fall jedoch das Maß der Nutzung dieser Software durch den 
Named User ohne die Dritt-Software-Produkt nicht übersteigen, insbesondere nicht durch das 
Automatisieren der Nutzung der Software von Sage. Die gesetzlichen Rechte oder von Sage gesondert 
eingeräumte Nutzungsrechte bleiben hiervon unberührt. Eine über die gestattete Nutzung hinausgehende 
Nutzung bedarf eventuell einer Third-Party-Lizenz von Sage. Ein Anspruch auf Einräumung von Third-Party-
Lizenzen besteht nicht. 

2.4 Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Lizenzierungs-matrix (z.B. Fillialregelung, sonstige Einschränkun-
gen) ergeben sich aus der zum Zeitpunkt des Lizenzerwerbs gültigen Preisliste von Sage, die auf der 
Webseite von Sage sowie auf Anfrage erhältlich ist. 

2.5 Im Rahmen des dem Anwender gewährten Nutzungsrechts sind auch mit dem Anwender verbundene 
Unternehmen gemäß §§ 15ff AktG zur Nutzung berechtigt, soweit der Anwender Sage die nutzenden 
verbundenen Unternehmen angezeigt hat. Der Anwender hat die verbundenen Unternehmen auf die 
Einhaltung dieser Lizenz-bedingungen zu verpflichten, auf deren Einhaltung hinzuwirken und steht für 
Verstöße der verbundenen Unternehmen gegenüber Sage ein.    

2.6 Der Anwender ist nicht berechtigt, die Software zu übersetzen, zu bearbeiten, zu dekompilieren, zu reverse-
engineeren oder zu disassemblieren. Benötigt der Anwender Informationen, die zur Herstellung der 
Interoperabilität der Software mit unabhängig geschaffenen anderen Computerprogrammen unerlässlich 
sind, hat er eine dahingehende Anfrage schriftlich an Sage zu richten, sofern nicht solche Veränderungen 
schon gemäß der Produktinformationen oder mitgelieferter Daten gestattet sind. Sage behält sich vor, die 
erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen oder zu verweigern. 

2.7 Der Anwender ist nicht berechtigt, selbst oder durch Dritte Änderungen oder Eingriffe an der Software 
vorzunehmen, auch nicht, um mögliche Programmfehler zu beseitigen. Dies gilt nicht, wenn Sage die 
Vornahme dieser Änderungen abgelehnt hat. Sage nimmt diese Änderungen nur gegen eine angemessene 
Vergütung, z.B. im Rahmen eines Softwarewartungs- und/oder -pflegevertrags, vor. 

2.8 Der Anwender ist nicht berechtigt Zugangskennungen und/ oder Passwörter für die Software an Dritte 
weiterzugeben. 

2.9 Dem Anwender ist es untersagt Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen und/ oder Eigentumsangaben 
seitens Sage an der Software zu verändern. 

2.10 Die Vermietung der Software, die Erteilung von Unterlizenzen, sowie die Nutzung der Software innerhalb 
eines Application Service Provider (ASP) darf nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch Sage erfolgen. 

3 Gewährleistung 

3.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Lieferung. 

3.2 Die vertragsgegenständliche Software ist für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten konzipiert 
worden und kann nicht jeden denkbaren Anwendungsfall in allen Einzelheiten berücksichtigen. Sage haftet 
dafür, dass die Software mit der Leistungsbeschreibung übereinstimmt. 

3.3 Gegenstand der Gewährleistung ist die Software ausschließlich in der von Sage ausgelieferten Version. 
Fehler an der Software, die auf nachträgliche Eingriffe des Anwenders oder Dritter zurückzuführen sind, sind 
eben so wenig Gegenstand der Gewährleistung wie Fehler am Betriebssystem des Anwenders oder 
Drittprodukten. Der Anwender hat keinen Anspruch auf Vornahme von Programmerweiterungen oder 
Programmänderungen nach Gefahrübergang, auch nicht, wenn diese aufgrund gesetzlicher Änderungen 
notwendig werden. 

3.4 Offensichtliche Mängel hat der Anwender unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Lieferung 
anzuzeigen. Sonstige Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige hat schriftlich zu 
erfolgen. Ihr ist eine nachvollziehbare Beschreibung des Mangels beizufügen. Für nicht rechtzeitig 
angezeigte Mängel entfällt die Gewährleistung. 

3.5 Der Anwender ist für die regelmäßige Sicherung und Wartung seiner individuellen Daten verantwortlich. 
Sage weist darauf hin, dass eine Datensicherung insbesondere im Gewährleistungsfall erforderlich und 
diese vollständig an Sage herauszugeben ist, damit Sage eine Problemanalyse vornehmen kann. 

3.6 Sage ist nach eigener Wahl berechtigt, Mängel durch Beseitigung oder durch Lieferung mangelfreier Ware 
zu beheben. Sage ist berechtigt, Mängel durch Überlassung eines neuen Releases zu beheben oder ohne 
zusätzliche Kosten für den Vertriebspartner solche Änderungen an dem Produkt durchzuführen, die aufgrund 
von Mängeln erforderlich werden, soweit dadurch die vertragsgegenständliche Leistung nicht mehr als nur 
unerheblich verändert wird.  
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3.7 Der Anwender hat Sage bei der Lokalisierung eines Mangels in zumutbarer Weise, beispielsweise durch zur 
Verfügung stellen von Papierausdrucken oder Systembeschreibungen zu unterstützen. 

4 Haftung Sage  

4.1 Sage haftet uneingeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung beruhen, die Sage, ihre 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben. 

4.2 Für sonstige schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Sage, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, dem Grunde nach. Unberührt bleibt das gesetzliche Rücktrittsrecht des Vertragspartners, 
jedoch haftet Sage im Übrigen nur in Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens bzw. der 
typischerweise vorhersehbaren Aufwendungen.  

4.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

4.4 Soweit Sage nach Ziffer 4.2 haftet, ist die Haftung auf die Deckungssumme der Betriebshaftpflicht-
versicherung von Sage beschränkt. 

4.5 Sage haftet nicht für Schäden, sofern und soweit der Anwender deren Eintritt durch ihm zumutbare 
Maßnahmen – insbesondere Programm- und Datensicherung – hätte verhindern können. 

4.6 Die Regelungen dieser Ziffer 4. gelten auch zugunsten der Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen 
von Sage. 

4.7 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

5 Außerordentliches Kündigungsrecht 

5.1 Sage ist berechtigt, diesen Lizenzvertrag bei schwerwiegender Missachtung ihrer Urheberrechte an der 
Software durch den Anwender aus wichtigem Grund zu kündigen. Mit Zugang der Kündigung erlöschen 
sämtliche Nutzungsrechte des Anwenders. Die Software ist zurückzugeben und alle vorhandenen 
Softwarekopien sind zu vernichten. 

6 Nutzung von Kundendaten 

6.1 Sage wird die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mitgeteilten Kundendaten nach Maßgabe der 
einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften behandeln.  

7 Technische Sicherungsmaßnahmen/Audit 

7.1 Sage ist es gestattet den tatsächlichen Umfang in welchem der Kunden die von Sage bereitgestellten 
Produkte nutzt und einsetzt anhand geeigneter Maßnahmen, wie z.B. Vor-Ort-Kontrollen, Einsatz von 
Softwaretools zum Tracken etc. zu überprüfen. Der Kunde wird Sage hierbei jederzeit unterstützen und 
uneingeschränkt Auskunft erteilen. 

7.2 Technische Sicherungsmaßnahmen. Sage ist berechtigt, technische Sicherungsmaßnahmen in den Sage 
Produkten und Drittprodukten vorzusehen, die der Sicherstellung der Einhaltung der vertraglichen 
Vereinbarungen, Nutzungsbestimmungen und des gewerblichen Rechtsschutzes dienen. Sage darf zu 
diesem Zweck auf Daten auf den Computern/in der Hostingumgebung/ im IT System des Kunden zugreifen, 
um die Einhaltung der vorgenannten Bestimmungen zu prüfen. 

7.3 Audit. Sage ist berechtigt, die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Nutzungs-bestimmungen und 
des gewerblichen Rechtsschutzes durch Kontrollen des Gewerbebetriebs des Kunden und seiner 
Geschäftsbücher und -aufzeichnungen zu prüfen („Audit“). Hierzu darf Sage auch den Gewerbebetrieb des 
Kunden betreten, ohne dass es hierzu einer gerichtlichen Anordnung bedürfte. 

7.4 Sage wird vor und bei der Durchführung einer Kontrolle vor Ort im Gewerbebetrieb des Kunden: 

• zunächst eine Versicherung des Kunden über die Einhaltung der vorgenannten Bedingungen einholen 

• dem Kunden vor Durchführung einer Kontrolle vor Ort eine Ankündigung mit angemessener Vorfrist von 
in der Regel 5 (fünf) Tagen zukommen lassen 

• die Kontrolle auf die für diese Vereinbarung relevanten Daten, Geschäftsbücher und  
-aufzeichnungen beschränken 

• Kopien nur von für diese Vereinbarung relevanten Daten, Geschäftsbücher und  
-aufzeichnungen anfertigen 

• in angemessenem Umfang sich bemühen, den Geschäftsbetrieb des Kunden nicht zu stören. 
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7.5 Der Kunde wird Sage bei der Durchführung der Kontrolle unterstützen und mindestens einen autorisierten 
und mit allen Sachverhalten befassten Mitarbeiter zur Beantwortung von Fragen und zum Auffinden von 
Informationen zur Verfügung stellen. 

7.6 Sage verpflichtet sich, die aus dem Audit gewonnenen Kenntnisse vertraulich zu behandeln und nur für die 
Zwecke der zwischen dem Kunden und Sage bestehenden Geschäftsbeziehung zu verwenden. 

8 Schlussbestimmungen 

8.1 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform, das 
gilt auch für die Abänderung dieses Schriftformerfordernisses. Sind oder werden einzelne Bestimmungen 
dieser Vereinbarung unwirksam, so soll an deren Stelle eine Bestimmung treten, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
wird hierdurch nicht berührt. 

8.2 Soweit der Anwender Kaufmann ist, ist Erfüllungsort für die nach dieser Vereinbarung zu erbringenden 
Leistungen der Sitz von Sage.  

8.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN- Kaufrechts. 

8.4 Soweit der Anwender im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen Kaufmann ist oder seinen Sitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland hat, wird als ausschließlicher Gerichtsstand Frankfurt am Main 
vereinbart. Sage ist aber auch berechtigt, den Anwender an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
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